
HalbjahresZEUGNIS Werkrealschule
Beitrag von „CDL“ vom 26. Februar 2019 21:49

Wenn ich das richtig sehe ist Super-Lion an einer beruflichen Schule. Damit gilt abweichend
Folgendes:

Zitat von Verwaltungsvorschrift BW (Berufliche Schulen)

4.2 Die Zeugnisse sind eigenhändig vom Schulleiter oder der Schulleiterin und dem
Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin zu unterschreiben. Bei größeren Schulen kann
ein Teil der Unterschriftsleistung auf den stellvertretenden Schulleiter oder die
stellvertretende Schulleiterin übertragen werden. Ist der Schulleiter oder die
Schulleiterin bei der Bildung von Prüfungskommissionen nicht zugleich Vorsitzender
oder Vorsitzende der Prüfungskommission, unterzeichnen das Zeugnis der oder die
Vorsitzende der Prüfungskommission und der Schulleiter oder die Schulleiterin.

Die Halbjahresinformationen sind vom jeweiligen Klassenlehrer oder der
Klassenlehrerin zu unterschreiben.

Die "Halbjahreszeugnisse" die in seinem/ihrem Beispiel von den KLs unterschireben wurden
waren formal betrachtet wohl nur Halbjahresinformationen.

War mir auch nicht bewusst, dass es Unterschiede im selben BL zwischen den Schularten gibt in
dieser Frage.
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